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Sch~ckG Art-29, 40 

OI:G Frankfurt/M. _EWiR: Art. 29 ScheckG 1/93, 289 (Ebenroth/&iner) 
,. 

Leitsatz der Verfasser: . . , 
. Bereits mit Schaffung der am 1.7.1990 in Kraft. gretenen, Währungsunion, . 
wurde die DDR Inland-i.S.d. Art.29 Abs. l ScheckG. 

OLG Frankfurt/M., Urt. v. 19.8.1992-:-21 U 60/92 (re~hts_kräftig), DtZ 1993; 26 

Kurzkommentar: 
Garsten Thomas. Ebenroth, Dr. iur., Dr. rer. pol, [fniversitätsproftssor, und Günttr &iner, 
Wissenschtefilicher Mitarbeiter, Konstanz 

1. Einen Monat· nach Inkrafttreten des „Vertrags über die Verwirklichung einer 
· Währungs-, Wirtschafts- und Soz~union zwisch~n der Bundesrepublik Deutsch­
land und der Deutschen Demokratischen Republik" vom 18.5.1990 (StV) hatte 

.. ein ostdeutscher Geschäftsmann in 4er hessischen Wetterau zugunsten seines west­
deutschen Geschaftspartners einen DM-Scheck ausgestellt, der auf die auch na~ 
Schaffung der Währungsunion fortbestehende Staatsbank der DDR pezogen war. 
10 Tage danach wurde dieser Scheck bei der Dr. Bank in Meißen vorgelegt, jedoch 
mangels De~g nicht eingelös_t. · · 

· 2. Das OLG Frankfurt entschied nun, daß die Rückgriffsvoraussetzwigen des 
Art. 40 ScheckG nicht emillt seien, da der Scheck niclit innerhalb der achttägigen 
Vorlegungsfrist des Art. 29 Abs. 1 ScheckG zur Zahlung vorgelegt worden sei. Mit 
de~ Schaffung der W"ahrungsunion sei „die DDR scheckrechtlich Inland" gewor­
den. Innerhalb eines· einheitlichen Währungsgebietes könne es „scheckrechtlich• 
k~in Inland und Ausland gehen"'. Eine prägnante Formel also mit einem Geltungs- . 

· anspruch, der deutlich über den entschiedenen Fall hinausgeht. Wäre sie zutref­
fend, müßte man etwa auch für die nach dem Vertrag von Maastricht geplante euro-

. päische Währungsunion entsprechende scheckrechtliche Konsequei;izen ziehen. , 

3.1 Tatsächlich kann die Argumentation des Gerichts aber nicht ohne Kritikblei­
ben. Klarzustellen ist zunächst, daß es sich .a,us ~er hier allein maßgebenden, dama- . 
ligen Sicht um einen Fall zwischenstaatlichen Scheckverkehrs handelt und daß sich 
daher die Vorlegungsfrist gemäß d~m Kollisionsrecht der lex fori,.des Art. 65 Nr.2 
ScheckG also, nach dem damals gültigen DDR-Recht bestimmt. Der Zahlungsort 
des in der Alt-Bundesrepublik ausgestellten und auf die Staats6ank der DDR bezo­
genen Schecks ist nämlich in der DDR belegen. Dies jederu:alls stellt das OLG fest, 
ohne dabei allerdings näher zu begründen, aufweichen ;Absatz des Art. 2 ScheckG 
es sich stützt. Anwendbar ist Art. 29 Abs.1 ScheckG demnach allein _deshalb, weil 
die DDR zur Erfiillung ihrer Verpflichtung aus dem StV mit W"ukung vom 
,1. 7 .1990 das bu,ndesdeutscbe Scheckgesetz in Kraft gesetzt ~d damit als DDR­
Recht rezipiert hatte. 

3.2 Obwohl Ausstellungsort und Zahlungsort in verschiedenen Ländern liegen, 
geht das das Gericht von ·einem Inlandscheck i. S. d. Art. 29 Abs. 1 ScheckC aus~' 
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·welch~;,.indemLandeder Aüsstellung~ zahlb~rist. Probleme mitderWortlautaus: ·. · 
,' .: .• J ·, -~ • 

. legung aes Art: 29 Abs.1 ~checkG v;erineiclet'es rhetprisch geschickt.durch die Neu-,' .. '.:· ·. 
· ; prägung des Begriffs vo~ ,,scheckrech:~c;heri Inland". Fomzalist diese ~enta:~ . : . · · 
, tion eine unzulässige, wegen derscheclcrechtlichen Rechtsvereihhdtlichimg in bei-". • ·. · 
· den deutschen Staaten aber_unschä,dliche VerschiebungderPersp~e. Aus.Sicht . . .. 
· · des hier arizuwendenden DDR~Rechts kann nämlich höchsten~ die Alt-Bundesre.. · , • 

publiJc,fürdieDDR,nich~aber~gclceh,tdieDDRfürdieBund~republikscheclc~ ..... 
rechtlich Iµland ge\V()rden-sein. Ferner ist di~ Begründung des OLG auch mhalJlifh .. 
nicht. haltbar. Hinter den- verlängerten Vorlegungsfristen das Art.29 Abs.2 · · 
ScheckG steckt d~ Gedanke, daß die Eit,tlösung vo~-Auslandschecks typischer- · .. 

f. 

t 
. i, .. ... , . 

· weise wegen längerer Verkehrswege.und der Schwierigkeiten transn~tionaler Kom­
munikation mehr.Zeit 'in Anspruch ~mt als b_~ Inlandschecks. Angesich~ der·, 

' 1 •• .. • ( ~. ,~ .. . . . /t . . •··.,: · äußerst schlechten Infrastruktur iri cler damaligen DDR müßte gerade dieser · . 
· · Geseµeszweck im innerdeutschen S<:hei:_kverlcehr ~t der DDR besond~ ium. · · · 

Tragc:n kommen. Entgegen der Ansicht des OLG gibt' es aber vor allem keinen s~clf · 
logischen Zusammenhang zwischen einerWähningsunionmiteinheitlicher Wäh! . 
rung sowie gemeinsamer Wiilirungs~ und Notenbank (Art. '10 StV) einerseits und '· 
andererseits dem Bestehen einer einheit#chen Vorlegungsfn$t. Eine Währungs-

, union kwi ohne weiteres mit unterschiedlichen Vorlegungsfnsteri.-funktionierei,.. · , , 
Die Sicherheit der gemeinsa"1en Währung wird hierdurch in keiner Weise ge•, · 
det. Hierauf deutet1übrigens auch ·die Systematik des StV, und irisofeni zitiert da~ 
OLG ungenau: Die in B~g genommene Anl. III des St V :verpflichtet die DDR 
nicht in Abscbn.III (,,Währung~union"), soµdem in der Nr. io des Abschn.11. 
(,,W"trtschaftsunionj zur Anpassung ihres Scheckgesetzes an die in der Alt-Bundes~ 
republik geltende Fassung. Xuch die E~chtung einer Wirtschaftsunion steht der. . 
Anwendung einer längeren Vorlegungsfrist für grenzschreitende innerdeutsche . 
Schecks mangels diskriminierender Wirkurig nich~ ·entgegen. 

4. Tro~dem ist die Entscheidung im Ergebnis vertretbar. Der Auslegupgzugrunde 
zu legen·ist ein system~tischer Gesichtspunkt, der sich aus dem Gesam~Öntextder 
Annäherung der beiden deutschen Staaten ergibt. Hinter der durch den St V vor-

. . ~bereiteten Wirtschafts• und Währungsuµion und insbesondere hinter der scbeck- -
rechtlichen Regelung in Aitl. III Abschn. II Nr.10, welcher die DDR durcli Inkraft- ' · 
setzen des Scheckgesetzes der Bundesr~publik in ihrem Hoheitsgebiet Folge lei-
stete, stand daspolitische Ziel, die Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten · 
vorzubereiten. Allein dieser Gesichtspunkt könnte eine extensive, am effit utile des . · 
St V orientierte Auslegung des Art. 29 Abs. 1 ScheckG (DDR) rechtfertigen,'welche · · . 

. -wie,es dasOLG gleichsam im (qachträglichen) Vorgriff auf die Wiedervereinigung · · 
getan hat - den grenzüberschreitenden, innerderitsd:ien ,Scheckverkehr wie Bin-: 
nenverkeht behandelt.· . · · 
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